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A. Einleitung

Die Zwangsvollstreckung aus einem Urteil darf gemäß §§ 724 Abs. 1, 750
Abs. 1 S. 1 ZPO nur beginnen, wenn diejenige Person, welche die Vollstreckung
betreibt, über eine vollstreckbare Ausfertigung verfügt und durch diese als Gläu-
biger ausgewiesen ist. Eine Vollstreckungsmaßnahme, die entgegen diesen Vor-
schriften stattfindet, ist mit der Erinnerung nach § 766 Abs. 1 ZPO angreifbar.1

Für den Erfolg dieses Rechtsbehelfs ist weder die materielle Berechtigung von
Bedeutung noch die subjektive Rechtskraftwirkung des zu Grunde liegenden Ur-
teils. Der Verfahrensfehler allein ist ausreichend.

Nach der Legaldefinition des § 724 Abs. 1 ZPO ist die „vollstreckbare Ausfer-
tigung“ eine Ausfertigung des zu vollstreckenden Urteils, welche mit der Voll-
streckungsklausel nach § 725 ZPO versehen wurde. Gegebenenfalls hat die Klausel
zugleich auch eine „titelergänzende“ (§ 726 ZPO) oder eine „titelübertragende“
(§ 727 ZPO) Wirkung. Begrifflich wird in der Literatur deshalb zwischen „ein-
facher“ und „qualifizierter“ Vollstreckungsklausel unterschieden,2 obwohl diese
sprachliche Differenzierung im Gesetz selbst nicht angelegt ist. Gleichwohl ist
die begriffliche Klarstellung zum Zwecke der präziseren Auseinandersetzung
durchaus hilfreich.

Eine einfache Vollstreckungsklausel nach § 724 Abs. 2 ZPO wird erteilt, wenn
der Gläubiger, der den Titel erstritten hat, selbst die Zwangsvollstreckung betrei-
ben will. Die erstmalige Erteilung einer mit der einfachen Vollstreckungsklausel
versehenen vollstreckbaren Ausfertigung verläuft im Regelfall komplikationslos,
da der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle im Hinblick auf das Urteil lediglich
äußerliche und formelle Merkmale prüft.3

Eine qualifizierte Vollstreckungsklausel im Sinne des § 727 ZPO ist zur Erlan-
gung einer vollstreckbaren Ausfertigung dann erforderlich, wenn eine Rechts-

1 OLG Hamm DGVZ 1990, 21, 22; Baur/Stürner/Bruns, Zwangsvollstreckungsrecht,
Rn. 17.2, 18.13; Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, Rn. 1173; Jauernig/Berger,
Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, § 11 Rn. 6; Schreiber, Jura 1992, 25, 28;
Schuler, NJW 1957, 1537, 1538; Ulrici, in: BeckOK-ZPO, § 727 Rn. 1.

2 Vgl. nur U. Gottwald, in: Gottwald/Mock, Vor §§ 724–734 Rn. 6; Heiderhoff/
Skamel, Zwangsvollstreckungsrecht, Rn. 103; Schuschke, in: Schuschke/Walker, Vor
§§ 724–734 Rn. 7.

3 Nach Giers, in: Hk-ZV, § 724 Rn. 8 ff.; Kindl, in: Hk-ZPO, § 724 Rn. 7 f.; Lack-
mann, in: Musielak/Voit, § 724 Rn. 6 f.; Wolfsteiner, in: MüKo-ZPO, § 724 Rn. 33 ff.
muss der Titel dem äußeren Anschein nach wirksam, noch in Kraft und vollstreckbar
sein. Ferner müssen die §§ 313 Abs. 1 Nr. 1–4, 315 Abs. 1 ZPO sowie § 311 Abs. 2
ZPO bzw. § 310 Abs. 3 ZPO eingehalten sein.



nachfolge stattgefunden hat. Gibt es diesbezüglich keinen Streit und kann der
Rechtsnachfolger den erforderlichen Nachweis erbringen, verläuft auch dieses
Verfahren ohne weitere Schwierigkeiten.

Probleme entstehen aber regelmäßig dann, wenn mehrere Personen die Gläubi-
gerstellung für sich beanspruchen. Einen typischen Konflikt zeigt folgendes Bei-
spiel: G1 hat gegen S einen rechtskräftigen Zahlungstitel erstritten und sich eine
vollstreckbare Ausfertigung erteilen lassen. In der Folgezeit hat G1 den titulier-
ten Anspruch zwar an G2 abgetreten, die vollstreckbare Ausfertigung aber be-
halten. Mangels freiwilliger Leistung des S möchte G2 die Zwangsvollstreckung
betreiben. G2 verlangt daher von G1 die Herausgabe der vollstreckbaren Ausfer-
tigung. G1 ist allerdings der Ansicht, dass die Abtretung unwirksam sei. Wenn
G2 nichtsdestotrotz über eine die Abtretung belegende öffentliche Urkunde ver-
fügt, vermag er zwar die Anforderungen des § 727 Abs. 1 ZPO zu erfüllen, aber
die Erlangung einer eigenen vollstreckbaren Ausfertigung könnte dennoch an
§ 733 ZPO scheitern. Gegebenenfalls müsste G2 daher die Auseinandersetzung –
beispielsweise in Gestalt eines Herausgabeverlangens – mit G1 suchen. Aller-
dings könnte G2 die Erlangung einer eigenen vollstreckbaren Ausfertigung auch
unabhängig davon oder auf andere Weise möglich sein. Dies jedoch könnte G1,
der sich weiterhin für den Gläubiger hält, verhindern beziehungsweise angreifen
wollen.

Aber auch in allen anderen Konstellationen sind stets mehrere Perspektiven zu
berücksichtigen: Es kann einerseits um die Erlangung einer eigenen vollstreck-
baren Ausfertigung gehen. Andererseits kann um die einer anderen Person
bereits erteilte oder noch zu erteilende vollstreckbare Ausfertigung gestritten
werden. Auch die Personenkonstellationen, in welchen es zu einem Konflikt
kommen kann, unterscheiden sich: Zum einen können sich der Altgläubiger und
der (vermeintliche) Rechtsnachfolger streiten. Zum anderen können mehrere
(vermeintliche) Rechtsnachfolger ohne Beteiligung des Altgläubigers streiten.

Das Problem besteht – nach überwiegender Ansicht in der Literatur – nun
darin, dass der sogenannte Gläubigerprätendentenstreit in der Zivilprozessord-
nung nicht geregelt wurde.4 Nichtsdestotrotz muss für Gläubiger, Schuldner und
beteiligte staatliche Stellen klar sein, wie der Streit um die vollstreckbare Ausfer-
tigung auf der Gläubigerseite stattzufinden hat.5
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4 So ausdrücklich Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, Zwangsvollstreckungsrecht, § 17
Rn. 50; Wolfsteiner, in: MüKo-ZPO, § 727 Rn. 61; wohl auch Ulrici, in: BeckOK-ZPO,
§ 727 Rn. 28. Nach Münzberg, in: Stein/Jonas (22. Aufl.), § 727 Rn. 56 ist der Konflikt
zwischen ursprünglichem und neuem Gläubiger bei der Gestaltung der Rechtsbehelfe
im achten Buche übersehen worden.

5 Auch Sieg, JR 1959, 167 betonte bereits, dass „für die Durchführung des Präten-
dentenstreits ein Weg gefunden werden [muß], der mit den Rechtsbehelfen im Klausel-
erteilungsverfahren im Einklang steht.“



Dabei darf allerdings die materielle Rechtslage nicht außer Betracht bleiben.
Es ist von entscheidender Bedeutung, ob und gegebenenfalls wie sich die durch-
geführte Zwangsvollstreckung eines (vermeintlichen) Gläubigers auf die ma-
terielle Rechtslage auswirkt. Da etwaige Streitigkeiten auf der Gläubigerseite
schließlich mit der Zielrichtung ausgetragen werden, in das Vermögen des
Schuldners vollstrecken zu können, ist die Frage für den Schuldner von besonde-
rer Relevanz. Dieser hat schließlich ein berechtigtes Interesse, zu wissen, ob der
titulierte Anspruch erloschen ist oder fortbesteht, so dass er womöglich eine er-
neute Zwangsvollstreckung zu befürchten hätte.

Eingedenk dessen, dass sich Verfahrensrecht und materielles Recht aufeinan-
der auswirken, kann es nicht bei einer Auseinandersetzung mit den jeweiligen
Einzelproblemen bleiben. Nur so kann letztlich ein schlüssiges Gesamtkonzept
entstehen.

Vorab gilt es indes die Hypothese der nicht vorhandenen Regelung zu bestä-
tigen. Sodann ist zu verifizieren, dass einem Konflikt auf der Gläubigerseite
grundsätzlich nicht durch die Erhebung einer weiteren Leistungsklage gegen den
Schuldner aus dem Weg gegangen werden kann. Gläubigerprätendenten können
sich dementsprechend nicht darauf zurückziehen, lediglich die eigene Position zu
betrachten. Insofern kommt auch der Frage, wie sich die erfolgte – eigene oder
„fremde“ – Zwangsvollstreckung auf die materielle Rechtslage auswirkt, ent-
scheidende Bedeutung zu. Darauf aufbauend kann die Erörterung der Probleme
erfolgen, die sich ergeben, wenn die Zwangsvollstreckung noch aussteht bezie-
hungsweise noch nicht abgeschlossen ist. Dabei bietet sich eine Differenzierung
danach an, ob bereits eine vollstreckbare Ausfertigung existiert oder die Ertei-
lung einer solchen erst begehrt wird.

Die Frage, aus welchem Grund der Vollstreckungstitel geschaffen wurde, ist
für die Untersuchung irrelevant, da diese unter der Prämisse erfolgt, dass ein
Vollstreckungstitel bereits existiert. Im Mittelpunkt steht dementsprechend der
nachfolgende Übergang des titulierten Anspruchs auf eine andere Person. Die
Möglichkeiten, wie und warum eine derartige Rechtsnachfolge stattfindet, sind
vielfältig. Gleichwohl sollen die Untersuchungsergebnisse zu einer Problembe-
wältigung insgesamt beitragen. Auf Grund der praktischen Bedeutung soll sich
die Auseinandersetzung in erster Linie auf die rechtsgeschäftliche Forderungs-
übertragung, also auf die Abtretung einer titulierten Forderung, konzentrieren.
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